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Landschaftsqualitäts-Projekt Oberthurgau 

Erfassungsanleitung 

 

Einleitung 

Die vorliegende Erfassungsanleitung enthält wichtige Hinweise für die Deklaration der Landschaftsquali-
täts-Massnahmen des LQ-Projektes Oberthurgau. Vor der Massnahmen-Deklaration studieren Sie bitte die 
Projektbroschüre und die Informationen auf der Internetseite www.landschaftsqualitaet-tg.ch. Auf der Inter-
netseite werden von der Geschäftsstelle Landschaftsqualität Thurgau, ergänzend zur Projektbroschüre, In-
formationen zu einzelnen Massnahmen publiziert. 
 
Die Erfassung erfolgt über das Agate-Portal in der Kant. Datenerhebung TG vom 8. Februar bis 3. März. 
 
Der Pfad zur Deklaration ist:  
www.agate.chLoginMein AgateKant. Datenerhebung TGProgrammanmeldung 
 
Vier Schritte zur Massnahmen-Deklaration und der Berechnung der LQ-Beiträge: 

1. Bewirtschaftungsvereinbarung und Vereinsmitgliedschaft akzeptieren 

 Die Bewirtschaftungsvereinbarung und Vereinsmitgliedschaft sind zu akzeptieren, indem die Mass-
nahme „A“ in der Kant. Datenerhebung TG deklariert wird. 

 Kapitel 1; Seite 2 

2. LQ-Massnahmen in der Kant. Datenerhebung TG erfassen 

 Siehe „Allgemeine Erfassungsgrundsätze für alle Massnahmengruppen“  

 Kapitel 2a); Seite 3 

Siehe „Spezielle Erfassungshinweise zu einzelnen Massnahmen“  

 Kapitel 2b); Seiten 4-5 

Siehe Übersichts-Tabelle mit Erfassungshinweisen und Massnahmenanforderungen zu allen Mass-
nahmengruppen 

 Tabelle mit Übersicht aller Massnahmengruppen; Seite 7-8 

3. LQ-Massnahmen, welche automatisch deklariert und berechnet werden 

 Siehe „Automatische Deklaration und Berechnung von LQ-Massnahmen“ 

 Kapitel 3; Seite 6 

4. LQ-Beiträge prüfen und LQ-Beiträge berechnen 

 Mit einem Klick auf „LQ-Beiträge prüfen“ wird automatisch eine Validierung der Deklara-tion durchge-
führt. Erscheinen rote Hinweise, sind diese zu korrigieren und es ist erneut auf "LQ-Beiträge prüfen" 
zu klicken. Danach wird die Berechnung der LQ-Beiträge automatisch durchgeführt. 

Es muss kein Dokument ausgedruckt und eingeschickt werden! 

 Kapitel 4; Seite 6 

 

http://www.landschaftsqualitaet-tg.ch/
http://www.agate.ch/
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Informationen für LandwirtInnen, die bereits Mitglied im LQ-Projekt Oberthurgau sind: 

Mehrjährige Deklarationen vom Vorjahr werden automatisch ins aktuelle Jahr übertragen (Bewirtschaf-
tungsverein./Vereinsmitgliedschaft und Massnahmen mit 8-jähriger Vertragsdauer).  Sie können im aktuel-
len Jahr bearbeitet werden (Ausnahme Hofbeitrag). Um eine Deklaration zu löschen, wird im Feld Anzahl 0 
deklariert. Bei einer Reduktion oder Löschung einer mehrjährigen Massnahme können Beiträge zurückge-
fordert werden. 

Möchte ein Mitglied aus dem LQ-Projekt Oberthurgau austreten, muss die Massnahme A gelöscht werden. 
In diesem Fall können Beiträge für mehrjährige Massnahmen zurückgefordert werden.  

Auch wenn keine Massnahmen verändert werden, muss die Datenerhebung mit „LQ-Beiträge prüfen“ ab-
geschlossen werden. 

 

1.  Einstieg in das LQ-Erfassungsprogramm und  

     Deklaration der Bewirtschaftungsvereinbarung und Vereinsmitgliedschaft 

 
Die Erfassung der Massnahmen zur Landschaftsqualität erfolgt in der Kant. Datenerhebung TG: 
 

 
 
 
1. Einstieg in das LQ-Erfassungsprogramm unter www.agate.ch  Kant. Datenerhebung TG  Pro-

grammanmeldung  Landschaftsqualität. Danach erscheint rechts der gesamte Massnahmenkata-

log.  
 

2. Auswahl der ersten Massnahmengruppe:                    
A: Bewirtschaftungsverein. und Vereinsmitgliedschaft 
 

3. Mit einem Klick auf das Plus (+) Neu erscheint die hellgrüne Anmeldemaske für die Massnahme. 
 

4. Mit Klick auf den Pfeil (Dropdown) oder das blaue Feld erscheint die Massnahme. 
 
5. Durch klicken auf den Haken  wird die Eingabe bestätigt und gespeichert. 

 
 
Die Bewirtschaftungsvereinbarung mit dem Kanton und die Vereinsmitgliedschaft beim Verein Land-
schaftsqualität Oberthurgau müssen zwingend akzeptiert werden, ansonsten ist der Betrieb nicht berech-
tigt, LQ-Beiträge zu erhalten und es werden keine LQ-Beiträge berechnet. 
 
Mit der Deklaration der Bewirtschaftungsvereinbarung und der Vereinsmitgliedschaft akzeptiert der/die 
LandwirtIn die vom Landwirtschaftsamt per Post erhaltene Bewirtschaftungsvereinbarung (Stand März 
2015) und stellt gleichzeitig den Antrag auf die Mitgliedschaft beim Verein LQ-Projekt Oberthurgau. Zudem 
wird akzeptiert, dass der LQ-Mitgliederbeitrag direkt von den Direktzahlungen abgezogen und vom Land-
wirtschaftsamt der Projektträgerschaft überwiesen wird. 
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Es muss keine unterzeichnete Bewirtschaftungsvereinbarung an das Landwirtschaftsamt zurückgesandt 
werden. 
 
 

2a) Allgemeine Erfassungsgrundsätze für alle Massnahmen 

 
Die LQ-Massnahmen werden je nach Detaillierungsgrad auf der Erfassungsebene Betrieb, Bewirtschaf-
tungseinheit (BWE) oder Kultur deklariert. Dies ist der Tabelle auf Seite 7-8 in der Spalte "Erfassungs-

ebene" zu entnehmen. Bei der Deklaration der Massnahmen auf Ebene BWE oder Kultur sind die nachfol-
genden Erfassungsgrundsätze 1-5 zu beachten. Bei den  Massnahmen auf Stufe Betrieb erübrigt sich der 
Punkt 1.  
 
 
1. Nach der Auswahl der Massnahmengruppe und der Massnahme (Kapitel 1), öffnet sich das Feld 

BWE/Kultur. Mit Klick auf den Pfeil oder das blaue Feld erscheinen alle Bewirtschaftungseinheiten und 
Kulturen, auf denen die Deklaration dieser Massnahme zulässig ist. 

 

 
 
2. Sobald die BWE/Kultur ausgewählt wurde, erscheint das Feld „Anzahl“. Hier ist die Fläche in Aren, die 

Länge in Laufmetern (lfm) oder die Anzahl Bäume zu erfassen. 
 

 
 
3. Durch klicken auf den Haken  wird die Eingabe bestätigt und gespeichert. 
 
4. Die Massnahme wurde erfolgreich deklariert: Rechts erscheint der Beitragsansatz pro Are, pro lfm oder 

pro Baum, die Beitragshöhe für die deklarierte Massnahme und der Beginn der Vertragsdauer. In der 
Regel beträgt die Vertragsdauer 8 Jahre, in Einzelfällen 1 Jahr. Details sind der Tabelle auf Seite 7-8 zu 
entnehmen. 

 

 
 
 
5. Entscheidet sich der/die BewirtschafterIn nach der Deklaration und Berechnung der LQ-Beiträge, nicht 

am LQ-Projekt teilzunehmen, ist wie folgt vorzugehen: 

 Alle deklarierten Massnahmen sind zu löschen, inklusive „A: Bewirtschaftungsvereinbarung und 
Vereinsmitgliedschaft“. 

 Unter „LQ-Beiträge prüfen“ ist die Validierung durchzuführen. 
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2b) Spezielle Erfassungshinweise zu einzelnen Massnahmen 

 

Der Aufbau der speziellen Erfassungshinweise richtet sich nach der Reihenfolge der Massnahmen in der 
Projektbroschüre und in der Kant. Datenerhebung TG. Nachstehend sind nur Massnahmen beschrieben, 
bei denen Zusatzinformationen zur Anmeldung als wichtig erachtet werden. Umfassende Informationen 
sind der Projektbroschüre oder der Internetseite www.landschaftsqualitaet-tg.ch zu entnehmen. Dort finden 
sich auch Informationen zum Beratungsangebot der Geschäftsstelle Landschaftsqualität Thurgau. 

H: Hofbeitrag 

Der Hofbeitrag ist in zwei Massnahmengruppen gegliedert. Eine manuelle Deklaration ist nur beim „Hofbe i-
trag (Elemente)“ zu tätigen. Der „Hofbeitrag (Beiträge)“ wird automatisch berechnet. 
 
H: Hofbeitrag (Elemente) 

Beim „Hofbeitrag (Elemente)“ ist zu deklarieren, welche Elemente auf dem Betrieb vorhanden sind. Die 
Massnahmen 1-11 und 13-18 zählen je als ein Element. Die Massnahme 12 kann maximal dreimal gezählt 
werden. Dies wird in der Spalte „Anzahl“ eingetragen. 
 
Alle Elemente müssen auf einem Plan eingezeichnet werden. Dieser ist für eine allfällige Kontrolle aufzu-
bewahren. 
 
H: Hofbeitrag (Beiträge) 
Alle unter "Hofbeitrag (Elemente)" deklarierten Elemente werden automatisch zusammengezählt. Die 
Summe der Elemente und die entsprechenden Beiträge erscheinen in der Massnahmengruppe „Hofbeitrag 
(Beiträge)“. Ab 5 Elementen wird für die Zusatzleistung automatisch ein Bonus berechnet. 

S: Beitrag Spezialkulturen (Niederstammobstbau und Rebbau) 

Die Niederstammobst- und Rebkulturen werden getrennt berechnet und deklariert. 
Auf der Internetseite www.landschaftsqualitaet-tg.ch steht ein Excel-Formular für die Selbst-deklaration der 
Massnahmen und die Berechnung der Beitragshöhe zur Verfügung. Dieses Formular ist zusammen mit ei-
nem Plan, auf welchem die Standorte der Massnahmen ersichtlich sind, für eine allfällige Kontrolle aufzu-
bewahren. 
 
Pfad zum Excel-Formular „Beitrag Spezialkulturen“: www.landschaftsqualitaet-tg.ch  
 LQ-Oberthurgau  Beitragskonzept  Kapitel „Beitrag Spezialkulturen“ 
 
Nach dem Speichern der Deklaration mit dem Haken  wird bei dieser Massnahme noch kein Beitrag be-
rechnet. Um den Spezialkulturenbeitrag zu berechnen, muss zuerst „LQ-Beiträge prüfen“ durchgeführt 
werden (Siehe Kapitel 3, Seite 6). 
 

204: Beimischung Ackerbegleitflora;  
205: Blumenstreifen am Ackerrand 

Es müssen die von der Projektgruppe vorgeschlagenen Saatgutmischungen eingesetzt werden. Eine Kopie 
der Quittung ist dem Landwirtschaftsamt einzureichen. Weitere Informationen sind den Merkblättern auf 
www.landschaftsqualitaet-tg.ch zu entnehmen. 

402: Feldbäume und Nussbäume 

In der Kant. Datenerhebung TG sind sechs verschiedene Deklarationen zu den Feldbäumen möglich (siehe 
nachfolgende Tabelle). Diese werden zuerst nach dem Kriterium Brusthöhen-Umfang (BHU) grösser oder 
kleiner 1.8 m unterschieden und nachher, ob sie zusätzlich in einer Baumreihe oder Allee bzw. an einer 
markanten Stelle stehen. Diese Einteilung hat einen Einfluss auf die Höhe der Beiträge (Basis-
/Zusatzbeitrag, Bonus ja/nein). 
 

http://www.landschaftsqualitaet-tg.ch/
http://www.landschaftsqualitaet-tg.ch/
http://www.landschaftsqualitaet-tg.ch/
http://www.landschaftsqualitaet-tg.ch/
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Feldbaum mit oder  
ohne Zusatzbeitrag 

Mit Bonus Beitrag (Fr./Baum) 

Feldbaum mit  

BHU < 1.8 m 

Basisbeitrag 

- 20.- 

In Baumreihe oder Allee 25.- 

An markanter Stelle 25.- 

Feldbaum mit  

BHU > 1.8 m 

Mit Zusatzbeitrag 

- 50.- 

In Baumreihe oder Allee 62.- 

An markanter Stelle 62.- 

 

502: Saum entlang aufgewerteter Waldränder 

Bei der Anmeldung dieser Massnahme ist dem Landwirtschaftsamt eine Bestätigung des Försters einzu-
senden, dass der Waldrand gemäss Beratung/Instruktion des Revierförsters aufgewertet wurde oder natür-
licherweise den Projektvorgaben entspricht und fachgerecht gepflegt wird.  
Formular download auf www.landschaftsqualitaet-tg.ch.  

601: Unbefestigte Wege 

Die Deklaration der unbefestigten Wege erfolgt auf der Ebene Kultur. Nur wenn sich beide Wegseiten auf 
der Betriebsfläche befinden und gepflegt werden, dürfen für die Deklaration die Längen beider Wegseiten 
zusammengerechnet werden. In dieser Massnahmengruppe können folgende zwei verschiedenen Mass-
nahmen deklariert werden: 
 
a) Unbefestigte, natürliche Wege: 

Die Deklaration der Massnahme ist nur möglich, wenn der Weg im Rahmen der Betriebsstrukturdatenerhe-
bung bereits mit Code 907 als „unbefestigter, natürlicher Weg“ angemeldet ist. 
Als „unbefestigter, natürlicher Weg“ gelten Kieswege sowie unbefestigte, nicht ausgemarchte, private oder 
öffentliche Fahrwege ohne Festbelag. 
 
b) Wanderwege auf Wiesen und Weiden:  
Beitragsberechtigte Wanderwege, welche nicht mit Code 907 angemeldet sind, werden auf derjenigen Kul-

tur deklariert, auf der sie sich befinden. 
(Codes Wiesen und Weiden: 611, 612, 613, 634, 616, 617, 697, 698) 
 
 

3. Automatische Deklaration und Berechnung von LQ-Massnahmen 

 
Die folgenden Massnahmengruppen werden automatisch deklariert und berechnet sobald „LQ-Beiträge 
prüfen“ ausgeführt wurde (siehe Kapitel 4): 
 

 H: Hofbeitrag (Beiträge)   302: Vielfältiger Rebbau 

 105: Vielfältige Grünlandnutzung   LQ-Mitgliederbeitrag 

 201: Vielfältige Fruchtfolge   Total LQ-Beiträge 

 202: Farbige und spezielle Hauptkulturen  L: Landschaftsstrukturbonus 

 
Boni für Massnahmen in bestimmten Gebieten mit Vorrang Landschaft oder speziellen Landschaftsräumen 
 
 
 

http://www.landschaftsqualitaet-tg.ch/
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4. LQ-Beiträge prüfen und LQ-Beiträge berechnen 

 
Nach der Massnahmen-Deklaration muss zwingend auf die rot erscheinende Schaltfläche „LQ-Beiträge 
prüfen“ geklickt werden. Das Programm führt anschliessend automatisch eine Validierung der getätigten 

Einträge durch. Erscheinen nach der Validierung rote Hinweise, sind diese zu korrigieren. Grüne Hinweise 
sind zu überprüfen, benötigen aber nicht zwingend eine Korrektur.  
 

 
 
Die Massnahmen-Deklaration ist erst gültig, wenn keine roten Hinweise mehr vorhanden sind und 
die Massnahme A (Bewirtschaftungsvereinbarung) akzeptiert ist. Nur unter diesen Bedingungen 
werden die LQ-Beiträge unter „Total LQ-Beiträge“ berechnet! Sobald die Massnahmen-Deklaration 
gültig ist, erlischt die rote Markierung der Schaltfläche „LQ-Beiträge prüfen“. 

 

 

5. Beratung 

 

Fachfragen zu den Massnahmen werden von der Geschäftsstelle Landschaftsqualität Thurgau  

beantwortet. Tel 071 940 02 77, info@landschaftsqualitaet-tg.ch 

 

Fragen zur Deklaration sind an das Landwirtschaftsamt zu richten: 

Ruedi Stark 058 345 57 17, ruedi.stark@tg.ch 

 

 

mailto:info@landschaftsqualitaet-tg.ch
mailto:ruedi.stark@tg.ch
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Tabelle mit Übersicht aller Massnahmengruppen:  

Alle Massnahmengruppen sind in der ersten Spalte der Tabelle in der gleichen Reihenfolge wie in der Kant. Datenerhebung TG aufgeführt. 
Wichtig sind die Informationen in der Spalte „Erfassungsebene“. Diese werden im Kapitel 2a) „Allgemeine Erfassungsgrundsätze für alle 
Massnahmen“ auf Seite 3 benötigt. Die Tabelle ist ergänzt mit allgemeinen Anforderungen an die einzelnen Massnahmen.  

M
a

s
s

n
a

h
m

e
 

S
p

e
z
ia

lh
in

w
e
is

 

(K
a

p
. 

2
b

) 

 E
rf

a
s
s

u
n

g
s

-

e
b

e
n

e
 

E
in

h
e

it
 

L
a

n
d

s
c

h
a

ft
s

-

ra
u

m
 

Z
u

s
a

tz
a

n
-

fo
rd

e
ru

n
g

e
n

 

B
o

n
u

s
  

 B
o

n
u

s
  

D
e

k
la

ra
ti

o
n

 

Z
u

s
a

tz
b

e
it

ra
g

 

In
it

ia
lb

e
it

ra
g

 

V
e

rt
ra

g
s

d
a

u
e

r 

(J
a

h
re

) 

A
u

s
s

c
h

lu
s
s
 

P
la

n
 

B
e

m
e

rk
u

n
g

 

A ja Betrieb  Die Bewirtschaftungsvereinbarung und Vereinsmitgliedschaft müssen zwingend akzeptiert werden! 

H: 
Elemente 

ja Betrieb  Alle Mindestens 
4 Elemente 

    8  ja Maximal 4 Elemente innerhalb der 
Bauzone 

H: 
Beiträge 

ja Auto.  Alle  Ab dem  
5. Element 

Auto.   8   Summe der deklarierten Elemente 
wird automatisch berechnet 

101  BWE lfm Alle Inventar 
Acker-
terrassen 

VL: 116 - 120, 
152 

Auto. Beidseitig 
betriebseig. 
Ackerland 

 8   Mindestlänge 20 m  

102  Kultur Are Alle  VL: 116,117, 
118, 120, 151 

Auto.   8  ja Jede Einheit mindestens 50 a 

104  Kultur lfm Alle Mit BFF, ohne 
Kunstwiese 

Wanderwege 
IVS-Wege, VL 

Man.   8 205  1-3 m breiter Streifen 
Mindestlänge 100 m 

106  BWE lfm Alle Nicht als Ge-
wässer ausge-
schieden 

    8   Mindestlänge 50 m, beidseits Wie-
sensaum mind. 3 m ohne Uferbesto-
ckung 

108  BWE Are Alle Keine Planie-
rung 

VL: 118, 123, 
152, 153 

 Mit H-
Bäumen 

 8   Mindestfläche 30 a, Niveauunter-
schied mindestens 40cm 

109  Kultur ha Alle      8 BFF  Alle Naturwiesen 

201  Auto. Kultur Alle      1   Kultur bedeckt mind. 10% der Acker-
fläche oder ist grösser als 1ha 

202  Auto. Kultur Alle      1   Mindestfläche 50 a pro Kultur 

203  BWE Are Alle    Ab 2 farbigen 
Kulturen 

 1   Insgesamt mindestens 30 a 

204  Kultur Are Alle Nur Extenso-
kulturen 

   ja 1   Gesamte Fläche oder alle Kulturrän-
der 3 m breit einsähen 
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205  Kultur lfm Alle Nur Wiesen 
am Ackerrand 

   ja 8 104  1-3 m breiter Streifen 
Mindestlänge 100 m 

301  Kultur Are Alle Rebbaukatas-
ter 

  Mechanische 
Unkrautbe-
kämpfung 

    Abwechselnder Schnitt zwischen den 
Reihen 

401 ja Kultur Baum Alle Nur H-Bäume 
mit Code 921 

  QI-Bäume  8   Max 40 Bäume pro Jahr neu an-
meldbar, keine Reduktion 

402 ja Kultur Baum Alle Einheimische 
Bäume 

Baumreihe,  
Allee, markan-
te Stelle 

Man. BHU ≥ 1.8 m   8   Abstand zwischen Bäumen und/oder 
Waldrand mindestens 20 m 

501  Kultur 
 

Are Alle  Neuanlagen in 
VL: 116 - 118, 
120, 151, 153, 
154 

Auto.   8   Mindestlänge 10 lfm, 
Hecke mit Code 852/ 857 angemel-
det 

502  BWE lfm Alle Betriebseige-
ner Wald + LN 

 Auto.  ja 8   Mindestlänge 100 lfm 
Tiefe 5-10m 

503  BWE lfm Alle Einheimische 
Gehölzarten 

    8   Nicht als Hecken mit Code 852 oder 
857 angemeldet  

601 ja Kultur lfm Alle  Markierte 
Wanderwege, 
IVS-Wege 

Man.   8   Nicht ausgemarchte, unbefestigte 
Wege ohne Festbelag 

S ja Betrieb  Alle Ausserhalb 
Bauzone 

    8  ja Getrennte Berechnung für Obst- und 
Rebkulturen 

LQ-Mitgliederbeitrag Automatische Deklaration: Basisbeitrag pro Betrieb + 2% der LQ-Beiträge 

Total LQ-Beiträge Automatische Kalkulation der Totalen LQ-Beiträge + allenfalls Berechnung des Landschaftsstruktur-Bonus 

LQ-Beiträge prüfen Um „Total LQ-Beiträge“ zu berechnen müssen die LQ-Beiträge zuerst geprüft  werden! 
Ohne Prüfung ist die Massnahmen-Deklaration ungültig! 

Legende: 

Auto.: Automatisch 
BHU: Brusthöhen-Umfang 
BWE: Bewirtschaftungseinheit 

H-Bäume: Hochstamm-Feldobstbäume 
IVS-Wege: Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz 
lfm: Laufmeter 

LN: Landwirtschaftliche Nutzfläche 
Man.: Manuell 
VL: Gebiete mit Vorrang Landschaft (Massnahmenbroschüre S. 32) 
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